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Lehrermangel, Unterrichtsausfälle in den Schulen der Landeshauptstadt Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 29.10.2019 

 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
immer wieder wird der Mangel an Lehrern beklagt. 
In vielen Schulen werden Unterrichtsstunden gekürzt, in Gymnasien sollen Schüler sich nun 
stundenweise selbst unterrichten. In anderen Schulen wurden Klassen zusammengelegt, nun 
lernen dort 32 Kinder in einer Klasse. 
 
Ich möchte gern wissen: 
 

1. Wie hat sich die Zahl der Ausfallstunden in den letzten 5 Jahren nach jeweiliger 
Schulform entwickelt? 

2. Welche Anzahl an Lehrern fehlt in den Schulen der Landeshauptstadt Magdeburg? 
3. Mit welchen Maßnahmen könnte die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützend 

eingreifen um den Lehrermangel zu kompensieren? 
4. Sollten wir die Klassenstärken überdenken, welche Auswirkungen (positiv/negativ) hätte 

dies? 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass mit der S0136/18 zur Anfrage F0076/18 (Ausfall von 
Unterrichtsstunden in der Landeshauptstadt Magdeburg) eine Stellungnahme der Verwaltung zu 
einer inhaltlich fast identischen Anfrage vorliegt. 
 
Hinsichtlich der Anfrage ist grundsätzlich festzustellen, dass für die Lehrerversorgung das Land 
zuständig ist. Erhebungen von Unterrichtsausfall bzw. zur Lehrerversorgung erfolgen seitens 
des Schulträgers nicht.  
 
Vor diesem Hintergrund hat der Schulträger sich an das zuständige Landesschulamt gewandt 
und um Zuarbeit, insbesondere der Fragen 1 und 2 gebeten. 
 
Die Antwort, die als Zwischeninformation betrachtet werden kann, liegt nunmehr mit folgendem 
Wortlaut vor: 
„Am 25.09.2019 war der Stichtag der Erfassung der Unterrichtsversorgung in den Schulen. Die 
Schulleitungen geben die Daten bis zum 2.10.2019 ein. Danach erfolgt die Prüfung und 
Zusammenfassung im Landesschulamt. Es ist davon auszugehen, dass es dann belastbare 
Zahlenaussagen ab der letzten Oktoberwoche geben wird. 
Des Weiteren ist gerade heute (30.09.2019) eine weitere Ausschreibung für die Sekundar- und 
Gemeinschaftsschulen veröffentlich worden.  
Ich bitte daher um Verständnis, dass ich derzeit Ihre Anfrage nicht beantworten kann. Bei 
Bedarf stelle ich eine spätere Antwort in Aussicht.“ 
 
Im Ergebnis dessen wird der Schulträger zum gegebenen Zeitpunkt um die Beantwortung 
bitten. 
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3. Mit welchen Maßnahmen könnte die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützend 
eingreifen um den Lehrermangel zu kompensieren? 

 
Diesbezüglich ist auf die letzten erfolgten Aktivitäten seitens der Stadt zu verweisen, wie z.B.:  

 Schriftverkehr des Oberbürgermeisters mit dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung zur Lehrerausbildung an der Otto-von-Guericke-Universität, 

 Information I0110/18 „Lehrerausbildung“, 

 Sitzung des Ausschusses Bildung, Schule und Sport (4/2019) in der Universität, unter 
Teilnahme des Rektors, 

 S0310/19 zum Antrag A0132/19. 
 
 

4. Sollten wir die Klassenstärken überdenken, welche Auswirkungen (positiv/negativ) hätte 
dies? 

 
Insbesondere bei den Einschülerklassen der Grundschulen hat der Stadtrat bereits 
Veränderungen beschlossen.  
Die mittlere Klassenfrequenz beträgt 22 Schüler. Dies ist eine der grundsätzlichen Bedingungen 
im Optimierungsverfahren bei der Zuordnung der Einschüler.  
 
Eine rechtliche Bindung des Landes, diese Klassenstärke auch in den anderen Klassenstufen 
und in den weiterführenden Schulen umzusetzen, besteht nicht.  
Die Erlasslage des Landes zur Klassenbildung bezieht sich bei den allgemeinbildenden 
Schulen i.d.R. auf 28 Schüler (außer Förderschulen). Über die Klassenbildung entscheidet die 
Schulleitung. 
 
Auf die Zusammenlegung von Klassen, wie eingangs geschildert, hat der Schulträger keinen 
Einfluss. Diese Maßnahmen kommen nach unserem Kenntnistand dann zur Anwendung, wenn 
die Lehrerversorgung nicht ausreichend abgesichert werden kann, keine Vertretungs-
möglichkeiten vorhanden sind, aber Unterrichtsausfall vermieden werden soll.  
 
 
 
Prof. Dr. Puhle    
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